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 Veröffentlicht am 08.05.1957

Norm

ABGB §1235

Rechtssatz

Wenn der Mann, der mit seiner Gattin in allgemeiner Gütergemeinschaft lebt, hinsichtlich einer Liegenschaft im

eigenen Namen und für seine Frau einen Vermittlungsauftrag mit Abschlußvollmacht erteilt, handelt es sich nicht um

eine Verfügung über das Vermögen, das dem Beklagten und seiner Frau in Gütergemeinschaft gehört. Ein solcher

Auftrag kann auch bezüglich fremden Vermögens rechtsverbindlich erfolgen. Der Mann haftet, mag er auch seine Frau

nicht verpflichtet haben, für die ganze Provision.
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